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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL . 
DES 

REGIERUNGSRATES DES KANTONS SOLOTHURN. 
VOM 

9. Juli 1963 Nr. 3826 

Das kantonale Tiefbauamt unterbreitet d·en Strassenp=!-an der 

Ersatzstraa§.e, von der GWlzger Strasse bis zur Fulenbacher Strasse 
in.'Bdningen zur Genehmigung dur~h den Regi~rungsrat; .:~ie Strasse 

' . . . - . 
war zu.sammen· mit den Ausführungsprojekten der Nationalstrass~ N 1 

unterer Kantonsteil in der Zeit vom 17 •. April.bis· 18. Mai 1962 
( öffentlich aufgelegt worden. Als der Regierung~!at diese Projekte 

mit Beschluss Nr. 7164 am 21. Dezember 1962 gene~i~~e, .nahm. er 
das erwähnte Teilstück von der Genehmigung aus . (vg~. Dis~os:ltiv 
G 4), weil die Führung nochmals studiert werden musste. 

/ 

In der Zwischenzeit nahm die Regionalplanungs~ruppe Olten die 

nötigen Abklärungen vor. Sie kam zum. Ergebnis, dass am ursprünglichen 

Projekt festzuhalten ist. Die Gemeinde Boningen erk~ärte sich damit 

einverstanden. Das Bau-Departement führte hierauf nochmals Verhandlun
gen mit den Einsprechern durch. Dabei wurde das Projekt für die 
Ersatzstrasse in dem Sinne bereinigt, dass die im Plan enthaltenen 
Querverbindungen weggelassen und die Frage der Querverbindungen 

im Güterzusammenlegungsverfahren geregelt wird. Gleichzeitig wurde 
\ bei der Einmündung der Ersatzstrasse in die Fulenbacher Strasse 

ie041-12ooöo 

auf der Westseite der Kurvenradius vergrössert~ Die E.insprecher, 
nämlich die. Einwohnergemeinde Boningen und. die Herren ·Hans· Sch~nker
Wyser, Landwirt, .B.oningen, . Pius Raub er, La.n,dwirt, Bon:ingen und Max 

~chenker~Graber, Bonirigen, er~lärten ~ich mit diesen Aenderungen 
einverstanden und.zogen die Einsprachen zurück. Diese können als 

. ' 

erledigt abgeschrieben werden. Da durch die Aenderungen nur die 
Einsprecher betroffen wcirden, konnte .auf eine nochmalige Auflage 
des Planesverzichtet werden. 

j 
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Das P~ojekt für die Ersatzstrasse Gunzger Strasse - Fulen

bacher Strasse liegt nun in bereinigter Form vor. In technischer 

Hinsicht ist dagegen nichts einzuwenden, so dass die Genehmigung 

zu. erteilen ist4 

Die. Ersatzstrasse bilö,?t _niclrt mehr einen Bestandteil der National

strässenprojekte, weil sie über das hinausgeht, was nach der Praxis . . 

der eidgenössischen ArUtsstellen .zur Wiederherstellung der von der 

· Nationalstrasse· unterbrö<~henen Verbindungen nötig· ist. ;Die Strasse 

ist jedoch sehr zweckniässig, da sie den Verkehr, der über die neue 

Kantonsstrasse von Kappel nach Boningen gel~gt, geradelinig nach 

· Fulenbach wei ter'führt, so dass die engen Durchfahrten durch das ( 

Dorf Boningen vermieden werden können. 

Die Ersatzstrasse ist auf Grund·von § 14 des Einführungsgesetzes 
zum Nationalstrassengesetz zu genehmigon. Nach dieser Bestimmung 

kann der Regierungsrat auch solche Strassen als Ersatzstrassen 

genehmigen, die nicht Bestandteil des Nationalstrassenprojektes 

sinde Da die neue Strasse teilweise an die Stelle der bisherigen . . 
Verbindung Boningen-Fulenbach tritt, wird das Bau-Departement 

beauftragt, zu gegebener Zeit über die Ueberna.hme der alten Strasse 

durch die Gemeinde zu verhandeln.·Ferner ist auch mit den an der 

neuen Strasse-interessierten Kiesgrubenbesitzern über ihre Kosten

ante;ile zu verhandeln .. 

Es w.ird. 

· besöhlos?en: 

1. Gestützt auf § 14 des Einfüb.:r.ungsgesetzes vom 26. I-~ärz 1961 

zum Bundesgesetz über die Nationalstrassen wird der Plan für die 

Ersatzstrasse von der Gunzger Strasse bis zur Fulenbacher Strasse 

in Boningen (Fo:riaetzung der Ortsverbindungsstrasse Kappel-Boningen) 
genehmigt. 

2 •. Die gegen den Plan eingereichten Einsprachen werden zufolge 
Rückzuges als erledigt abgeschrieben. 

Der Staatsschreiber: 
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Bau-Departement (4) 
Jur. Sekretär des Bau-Departementes (2) 
Kant. Tiefbauamt (2), mit 1 gen. Plan 
Büro für Nationalstrassen (4), mit 2 gen. Plänen und Akten 
Kreisbauamt II, Olten, mit 1 gen. Plan 
Kant. Planungsstelle (2), mit 1 gen. Plan 
~ohnergemeinde Boningen (2), mit 1 gen. Plan 

Baukommission Boningen 
Amtsblatt (Publikation des Diapositivs, Ziff. 1) 
Herrn Hans Schenker-Wyser, Landwirt, Boningen 
Herrn Pius Rauber, Landwirt, Boningen · 
Herrn Max Schenker-Graber, Boningen 
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